
Der Stadtrat Harburg erläßt aufgrund. der Art, 23 -und. 34 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.1970 (GVBl. 1971 S. 13) 
folgende

Satzung

§ 1
§ 1 der Satzung vom 13. März 1959 wird. aufgehoben und durch. folgende Bestimmung 
ersetzt:
"Der 1. Bürgermeister der Stadt Harburg ist ab der nächsten Bürgermeisterwahl berufsmäßig 
als Beamter auf Zeit tätig."

§ 2
Biese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Harburg, den 9. Dezember 1971
Stadt Harburg
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